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RS OGH 1963/2/5 8Ob369/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1963

Norm

ABGB §467

ABGB §469

Rechtssatz

Ein an einer Hypothekarforderung bestehendes ( nicht einverleibtes ) Pfändungspfandrecht steht der Klage des

Liegenschaftseigentümers, der den Forderungsbetrag zugunsten des Verp=ichteten und des betreibenden Gläubigers

zu Gericht erlegt hat, bloß gegen den Verp=ichteten auf Einwilligung in die Einverleibung der Löschung der Hypothek

nicht entgegen.
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